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(57) Hauptanspruch: Vorrichtung (10) zur Herstellung von
aus einem Partikelschaum bestehenden Formteilen, mit
mehreren Teilwerkzeugen (11, 12), die jeweils eine Teilka-
vität (14) aufweisen, wobei die Teilkavitäten (14) im Zusam-
menwirken eine Formteilkavität (K) bilden, wobei zumindest
eines der Teilwerkzeuge (11, 12) einen Zuführkanal (35),
durch den Kunststoff-Partikel (P) in die Formteilkavität (K)
einbringbar sind, und eine Dampfkammer (24) aufweist, aus
der ein Heißdampf durch zumindest einen Dampfkanal (18)
in die Formteilkavität (K) einbringbar ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das zumindest eine Teilwerkzeug (11, 12) ein
die Teilkavität (14) aufweisendes 1. Werkzeugsegment (13)
und ein die Dampfkammer (24) aufweisendes 2. Werkzeug-
segment (19) umfasst, wobei das 1. Werkzeugsegment (13)
ein 1. Temperiersystem (15) besitzt, mittels dessen das 1.
Werkzeugsegment (13) auf eine vorbestimmte Temperatur
erwärmbar und/oder kühlbar ist, und wobei das 2. Werkzeug-
segment (19) ein 2. Temperiersystem (20) besitzt, mittels
dessen das 2. Werkzeugsegment (19) auf eine vorbestimm-
te Temperatur erwärmbar und/oder kühlbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur
Herstellung von aus einem Partikelschaum beste-
henden Formteilen gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 1.

[0002] Darüber hinaus betrifft die Erfindung ein Ver-
fahren zur Herstellung von aus einem Partikelschaum
bestehenden Formteilen, wobei die Kunststoff-Parti-
kel in die Formteilkavität eingebracht werden und dort
unter Zuführung von Heißdampf aufgeschäumt und/
oder versintert werden.

[0003] Eine Vorrichtung zur Herstellung von Form-
oder Bauteilen, die aus einem Partikelschaum beste-
hen, ist in der DE 31 15 773 A1 gezeigt und weist
zwei Teilwerkzeuge auf, die jeweils eine Teilkavität
besitzen und zusammengefahren und auseinander-
gefahren werden können. Im zusammengefahrenen
Zustand bilden die Teilkavitäten eine Formteilkavität,
in die Kunststoffpartikel beispielsweise aus EPP (ex-
pandiertes Polypropylen) oder aus EPS (expandier-
tes Polystyrol) eingebracht werden können. In den
Teilwerkzeugen ist jeweils eine Dampfkammer aus-
gebildet, die von einem oder mehreren Dampferzeu-
gern mit Heißdampf versorgt wird. Aus den Dampf-
kammern kann der Heißdampf über Dampfdüsen
in die Formteilkavität eingebracht werden, was zur
Verschweißung oder Versinterung der vorher in die
Formteilkavität eingebrachten Schaumpartikel führt.

[0004] Der zugeführte Heißdampf erwärmt dabei
nicht nur die in der Formteilkavität befindlichen
Schaumpartikel auf die für die Verschweißung oder
Versinterung notwendige Temperatur (ca. 160°C
bei EPP und ca. 120°C bei EPS), sondern er-
wärmt gleichzeitig auch die Teilwerkzeuge, die Wan-
dung der Formteilkavität und auch die Wandung der
Dampfkammer.

[0005] Nach erfolgtem Verschweißen oder Versin-
tern der Schaumpartikel in der Formteilkavität werden
die Teilwerkzeuge und damit auch die Dampfkammer
mit einem Kühlfluid, üblicherweise kaltem Wasser,
auf eine Temperatur von ca. 80°C abgekühlt, worauf-
hin die Teilwerkzeuge auseinandergefahren werden,
so dass das Formteil entnommen bzw. entformt wer-
den kann.

[0006] Der Vorgang der Erwärmung der Formteil-
kavität, der Teilwerkzeuge und der Dampfkammer
mittels Heißdampf und die anschließende Abküh-
lung der Formteilkavität, der Teilwerkzeuge und der
Dampfkammer mit Kühlwasser läuft üblicherweise
periodisch ab. Dies führt zu einem hohen Energie-
und Heißdampfbedarf, da bei diesem Vorgehen nicht
nur den Kunststoff-Partikeln die notwendige Energie
zum Verschweißen oder Versintern über den Heiß-
dampf zugeführt wird, sondern der wesentliche Teil

des Heißdampfes erwärmt die umliegenden Bautei-
le, d.h. die Formteilkavität, die Teilwerkzeuge und
die Dampfkammer, die anschließend wieder abge-
kühlt und daraufhin durch neuen Heißdampf wieder
erwärmt werden müssen. Dies führt insgesamt zu ei-
nem hohen Energiebedarf, wodurch die bekannten
Verfahren sehr kostenintensiv sind.

[0007] Die gleichen Probleme treten auch bei Vor-
richtungen auf, wie sie in der DE 31 51 775 A1 oder
der US 3 424 827 A gezeigt sind.

[0008] Aus der DE 43 16 259 A1 ist eine Vorrichtung
mit einem ähnlichen konstruktiven Aufbau bekannt,
bei der der Formhohlraum von Dampfkammern um-
geben ist. Um eine bessere Verschweißung bzw.
Versinterung der Kunststoffpartikel zu erzielen, ist
vorgesehen, dass die Dampfkammer und der Form-
hohlraum unabhängig voneinander mit dem Heiz-,
Kühl- und Entspannungsleitungen verbunden sind
und dass der Formhohlraum gleichzeitig mit der Küh-
lung des Formwerkzeugs entspannt wird. Die gegen-
seitige Erwärmung und Kühlung benachbarter Bau-
teile ist dadurch jedoch nicht verhindert.

[0009] Gemäß der EP 0 523 239 A1 kann der hei-
ße Dampf über Dampfleitungen direkt in den Form-
hohlraum eingebracht werden. Dadurch soll verhin-
dert werden, dass sich das gesamte Formwerkzeug
erwärmt. Der heiße Dampf tritt dann aus dem Form-
hohlraum aus und gelangt in eine den Formhohlraum
umgebende Kammer, die anschließend mit Kühlflüs-
sigkeit gekühlt wird. Durch die direkte Einbringung
des Dampfes in den Formhohlraum kann zwar die
Aufheizung des Formwerkzeugs verzögert, jedoch
nicht vermieden werden, so dass weiterhin die oben
genannten Nachteile auftreten.

[0010] In der FR 2 302 844 A1 ist eine Vorrich-
tung mit einem Formhohlraum und einer umgehen-
den Dampfkammer beschrieben. Damit ein Heißme-
dium und/oder ein Kühlmedium keinen direkten Kon-
takt mit dem zu expandierenden Material hat, verlau-
fen die Heiz- und Kühlleitungen in der Wandung des
Formhohlraums. Auch dabei müssen die Bauteile je-
doch abwechselnd gekühlt und erwärmt werden.

[0011] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne Vorrichtung zur Herstellung von aus einem Parti-
kelschaum bestehenden Formteilen zu schaffen, bei
der der Energiebedarf deutlich reduziert ist.

[0012] Ferner soll ein Verfahren zur Herstellung von
aus einem Partikelschaum bestehenden Formteilen
geschaffen werden, das sich mit verringertem Ener-
giebedarf schnell und in einfacher Weise ausführen
lässt.

[0013] Diese Aufgabe wird in vorrichtungstechni-
scher Hinsicht durch eine Vorrichtung mit den Merk-
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malen des Anspruchs 1 gelöst. Dabei ist vorgese-
hen, dass das zumindest eine Teilwerkzeug ein die
Teilkavität aufweisendes 1. Werkzeugsegment und
ein die Dampfkammer aufweisendes 2. Werkzeug-
segment umfasst, wobei das 1. Werkzeugsegment
ein 1. Temperiersystem besitzt, mittels dessen das
1. Werkzeugsegment auf eine vorbestimmte Tempe-
ratur erwärmbar und/oder kühlbar ist, und wobei das
2. Werkzeugsegment ein 2. Temperiersystem besitzt,
mittels dessen das 2. Werkzeugsegment auf eine vor-
bestimmte Temperatur erwärmbar und/oder kühlbar
ist.

[0014] Die Erfindung geht von der Grundüberlegung
aus, diejenige Energie, die zum Verschweißen, zum
Versintern und gegebenenfalls auch zum Aufschäu-
men der Kunststoff-Partikel in der Formteilkavität not-
wendig ist, ausschließlich oder zumindest überwie-
gend in bekannter Weise mittels des Heißdampfes
einzubringen, jedoch diejenige Energie, die für das
periodische Aufheizen und Abkühlen der Formteilka-
vität und der Dampfkammer notwendig ist, von dem
Energiesystem des Heißdampfes zu trennen. Hierzu
wird jedes Teilwerkzeug in mehrere Werkzeugseg-
mente unterteilt, die separat voneinander temperiert,
d.h. erwärmt und/oder gekühlt werden können.

[0015] Zur Verfestigung des aus dem Partikel-
schaum gebildeten Formteils innerhalb der Formteil-
kavität ist es notwendig, die Wandung der Formteil-
kavität und somit das Formteil nach dem Verschwei-
ßen oder Versintern abzukühlen. Dies geschieht mit-
tels des 1. Temperiersystems, mit dem das 1. Werk-
zeugsegment, in dem die Teilkavität der Formteilka-
vität ausgebildet ist, auf eine gewünschte Tempe-
ratur erwärmbar und/oder abkühlbar ist. Zusätzlich
dazu ist das 2. Werkzeugsegment vorgesehen, das
die Dampfkammer umfasst. Die Dampfkammer muss
zur Verfestigung des in der Formteilkavität befindli-
chen Formteils nicht abgekühlt werden, so dass das
2. Temperiersystem des 2. Werkzeugsegment dazu
dienen kann, die Dampfkammer und somit das 2.
Werkzeugsegment auf einer vorbestimmten Tempe-
ratur zu halten. Die Bauteile bzw. Massen, die in je-
dem Verfahrenszyklus erwärmt und abgekühlt wer-
den müssen, sind auf diese Weise deutlich verringert,
wobei zusätzlich die für die Ausbildung des Form-
teils erforderliche Heißdampfmenge verringert ist, da
der Heißdampf im Wesentlichen nur die für das Auf-
schäumen, Verschweißen oder Versintern der Kunst-
stoff-Partikel notwendige Energie eintragen muss.

[0016] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass die Vorrichtung aus zumin-
dest zwei Teilwerkzeugen und insbesondere aus ge-
nau zwei Teilwerkzeugen besteht, die jeweils das 1.
Werkzeugsegment und das 2. Werkzeugsegment ge-
nannten Aufbaus besitzen.

[0017] In bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung
kann vorgesehen sein, dass das 1. Werkzeugseg-
ment und das 2. Werkzeugsegment durch eine wär-
meisolierende Lage voneinander getrennt und/oder
auf Abstand gehalten sind. Die wärmeisolierende La-
ge zwischen dem 1. Werkzeugsegment und dem
2. Werkzeugsegment stellt sicher, dass der Wär-
meübergang zwischen diesen beiden Werkzeugseg-
menten verringert ist. Auf diese Weise kann erreicht
werden, dass bei Abkühlung des 1. Werkzeugseg-
ments nicht auch das 2. Werkzeugsegment in un-
nötiger Weise abgekühlt wird. Zusätzlich oder alter-
nativ zu der wärmeisolierenden Lage zwischen dem
1. Werkzeugsegment und dem 2. Werkzeugsegment
kann zwischen diesen beiden Werkzeugsegmenten
ein Luftspalt ausgebildet sein, der isolierend wirkt.

[0018] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass das 1.
Temperiersystem des 1. Werkzeugsegments zumin-
dest einen in dem 1. Werkzeugsegment ausgebilde-
ten Fluidkanal aufweist, der von einem Temperierflu-
id durchströmbar ist. Bei dem Temperierfluid kann es
sich um eine Flüssigkeit oder ein Gas handeln. Übli-
cherweise findet zum Erwärmen heißes Wasser und
zum Kühlen kaltes Wasser Verwendung.

[0019] In Weiterbildung der Erfindung kann vorgese-
hen sein, dass das 1. Temperiersystem zumindest ei-
nen 1. Temperatursensor aufweist, der mit einer 1.
Temperatursteuerung verbunden ist. Auf diese Wei-
se ist ein Regelkreis gebildet, mittels dessen die Tem-
peratur des 1. Werkzeugsegmentes in vorbestimmter
Weise eingestellt und überwacht werden kann.

[0020] In Weiterbildung der Erfindung kann vorgese-
hen sein, dass das 2. Temperiersystem des 2. Werk-
zeugsegmentes zumindest einen in dem 2. Werk-
zeugsegment ausgebildeten Fluidkanal aufweist, der
von einem Temperierfluid durchströmbar ist. Dabei
kann das 2. Temperiersystem zumindest einen 2.
Temperatursensor aufweisen, der mit einer 2. Tem-
peratursteuerung verbunden ist. Das im 2. Tempe-
riersystem verwendete Temperierfluid ist vorzugs-
weise ebenfalls heißes bzw. kaltes Wasser, wobei die
2. Temperatursteuerung dafür sorgt, dass die vorge-
gebene Temperatur des 2. Werkzeugsegmentes ein-
gestellt und überwacht wird.

[0021] Die Kunststoff-Partikel werden über einen Zu-
führkanal der Formteilkavität zugeführt, wobei die
Kunststoff-Partikel bereits aufgeschäumt sein kön-
nen oder erst innerhalb der Formteilkavität aufge-
schäumt werden. Vorzugsweise umfasst der Zuführ-
kanal für die Kunststoff-Partikel zumindest einen im
1. Werkzeugsegment ausgebildeten 1. Zuführkanal-
Abschnitt und zumindest einen im 2. Werkzeugseg-
ment ausgebildeten 2. Zuführkanalabschnitt.

[0022] In verfahrenstechnischer Weise wird die oben
genannte Aufgabe durch ein Verfahren mit den Merk-
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malen des Anspruchs 9 gelöst. Dabei ist vorgesehen,
dass das 2. Werkzeugsegment mittels des 2. Tem-
periersystems auf einer Temperatur gehalten wird,
die zumindest der Temperatur des Heißdampfes ent-
spricht, dass das 1. Werkzeugsegment vor der Zufüh-
rung des Heißdampfes mittels des 1. Temperiersys-
tems auf eine Temperatur gebracht wird, die zumin-
dest der Temperatur des Heißdampfes entspricht,
und dass das 1. Werkzeugsegment nach dem Auf-
schäumen und/oder der Versinterung der Kunststoff-
Partikel in der Formteilkavität mittels des 1. Tempe-
riersystems auf eine Entformungstemperatur abge-
kühlt wird.

[0023] Dabei kann vorgesehen sein, dass das 2.
Werkzeugsegment mittels des 2. Temperiersystems
auf einer Temperatur gehalten wird, die um maxi-
mal 5°C unterhalb der Temperatur des Heißdamp-
fes liegt und vorzugsweise zumindest der Temperatur
des Heißdampfes entspricht und besonders bevor-
zugt um zumindest 3°C und insbesondere um zumin-
dest 5°C oberhalb der Temperatur des Heißdampfes
liegt.

[0024] Das die Dampfkammer aufweisende 2. Werk-
zeugsegment wird während des Verfahrens mittels
des 2. Temperiersystems vorzugsweise auf eine
Dampfkammerwand-Temperatur temperiert, die um
ein geringes Maß (3°C bis 5°C) über der Tempera-
tur des Heißdampfes liegt. Diese Temperatur wird
während des Verfahrens zumindest annähernd kon-
stant gehalten. Auf diese Weise wird die Kondensa-
tion des Heißdampfes beim Eintreten in die Dampf-
kammer vermieden und dem Heißdampf wird noch-
mals vor dessen Eintritt in die Formteilkavität Energie
zugeführt.

[0025] Das 1. Werkzeugsegment, in dem die Teil-
kavität und somit die Wandung der Formteilkavität
gebildet ist, wird mittels des separaten 1. Tempe-
riersystems während des Verfahrenszyklus' wech-
seltemperiert, d.h. vorzugsweise vor der Zuführung
des Heißdampfes wird das 1. Werkzeugsegment mit-
tels des 1. Temperiersystems auf eine Tempera-
tur gebracht, die der Temperatur des Heißdamp-
fes entspricht oder geringfügig oberhalb von dieser
liegt. Wenn das 1. Werkzeugsegment das gewünsch-
te Temperaturniveau des Heißdampfes erreicht hat,
werden die Kunststoff-Partikel über den Zuführka-
nal in die Formteilkavität eingefüllt. Nach vollständi-
ger Füllung der Formteilkavität wird der Heißdampf
aus dem Dampferzeuger vorzugsweise über isolierte
Dampfschläuche in die Dampfkammer und aus die-
ser über Dampfdüsen in die Formteilkavität einge-
leitet. Durch die vorgewärmten und isolierten Werk-
zeugsegmente kann der Heißdampf an einer Kon-
densierung gehindert werden und gelangt mit hoher
Temperatur in die Formteilkavität, wo er die Kunst-
stoff-Partikel verschweißt, versintert und gegebenen-
falls vorher aufschäumt.

[0026] Nach erfolgter Verschweißung oder Versinte-
rung der aufgeschäumten Kunststoff-Partikel in der
Formteilkavität wird die Zuführung des Heißdampfes
unterbrochen und das 1. Werkzeugsegment und da-
mit auch das in der Formteilkavität befindliche Form-
teil wird mittels des 1. Temperiersystems auf eine
Entformungstemperatur von beispielsweise ca. 80°C
abgekühlt. Nach Erreichen der Entformungstempera-
tur wird die Vorrichtung geöffnet und das stabilisier-
te Formteil kann entnommen werden. Anschließend
schließt die Vorrichtung wieder und das genannte
Verfahren läuft im vorbeschriebenen Zyklus erneut
ab.

[0027] Die Vorrichtung zur Herstellung von aus ei-
nem Partikelschaum bestehenden Formteilen um-
fasst zumindest zwei Teilwerkzeuge, von denen zu-
mindest ein Teilwerkzeug und vorzugsweise beide
Teilwerkzeuge jeweils das genannte 1. Werkzeug-
segment und das genannte 2. Werkzeugsegment
aufweisen und mittels des genannten Verfahrens und
den entsprechenden Temperiersystemen temperiert
werden.

[0028] Weitere Einzelheiten und Merkmale der Er-
findung sind aus der folgenden Beschreibung ei-
nes Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die
Zeichnung ersichtlich. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung der Vor-
richtung zur Herstellung von aus einem Partikel-
schaum bestehenden Formteilen im geöffneten
Zustand,

Fig. 2 die Vorrichtung gemäß Fig. 1 im geschlos-
senen Zustand bei Einbringung der Kunststoff-
Partikel,

Fig. 3 die Vorrichtung gemäß Fig. 2 bei Zufüh-
rung des Heißdampfes und

Fig. 4 die Vorrichtung gemäß Fig. 3 mit ausge-
bildetem Formteil.

[0029] Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung 10 zur Herstel-
lung von aus einem Partikelschaum bestehenden
Formteilen, die ein oberes 1. Teilwerkzeug 11 und
ein unteres 2. Teilwerkzeug 12 besitzt. Das 1. Teil-
werkzeug 11 besitzt ein unteres 1. Werkzeugsegment
13, auf dessen Unterseite eine Teilkavität 14 gebil-
det ist. Dem 1. Werkzeugsegment 13 ist ein 1. Tem-
periersystem 15 zugeordnet, das einen im 1. Werk-
zeugsegment ausgebildeten Fluidkanal 16 umfasst,
der von einem Temperierfluid, beispielsweise heißem
oder kaltem Wasser durchströmt werden kann, wie
es durch den Pfeil F1 angedeutet ist. In dem 1. Werk-
zeugsegment 13 ist ein 1. Temperatursensor 22 an-
geordnet, der die Temperatur des 1. Werkzeugseg-
ments 13 erfasst und ein entsprechendes Tempe-
ratursignal über eine Leitung 31 an eine 1. Steue-
rung 32 abgibt, die auf die Zuführung des Temperier-
fluids Einfluss nehmen kann, wie es gestrichelt dar-
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gestellt ist. Mittels des 1. Temperiersystems kann das
1. Werkzeugsegment 13 mit hoher Genauigkeit auf
eine gewünschte Temperatur gebracht und auf die-
ser gehalten werden.

[0030] Auf seiner Außenseite ist das 1. Werkzeug-
segment 13 mit einer äußeren Wärmeisolierung 28
versehen.

[0031] Unter Zwischenschaltung einer wärmeisolie-
renden Lage 30 ist auf dem 1. Werkzeugsegment 13
ein 2. Werkzeugsegment 19 angeordnet, in dem ei-
ne Dampfkammer 24 ausgebildet ist. Die Dampfkam-
mer 24 kann von einem nur schematisch dargestell-
ten Dampferzeuger 26 über einen Dampfzuführka-
nal 27 mit Heißdampf versorgt werden, der aus der
Dampfkammer 24 über mehrere im 1. Werkzeugseg-
ment 13 ausgebildete Dampfkanäle 18 in die Teilka-
vität 14 eingebracht werden kann. In den Dampfkanä-
len 18 können Absperrventile oder Steuerventile an-
geordnet sein (nicht dargestellt).

[0032] Dem 2. Werkzeugsegment 19 ist ein 2. Tem-
periersystem 20 zugeordnet, das mehrere in dem
2. Werkzeugsegment 19 angeordnete Fluidkanäle
21 umfasst, die von einer nicht dargestellten Quelle
mit einem Temperierfluid, beispielsweise mit heißem
oder kaltem Wasser versorgt werden können, wie es
durch den Pfeil F2 angedeutet ist.

[0033] Dem 2. Werkzeugsegment 19 ist ein 2. Tem-
peratursensor 23 zugeordnet, der über eine Leitung
33 mit einer 2. Steuerung 34 in Verbindung steht,
die auf die Menge und die Temperatur des zugeführ-
ten Temperierfluids einwirken kann, wie es gestrichelt
angedeutet ist. Auf diese Weise kann das 2. Werk-
zeugsegment 19 mit einer hohen Genauigkeit auf ei-
ne gewünschte Temperatur gebracht und auf dieser
gehalten werden.

[0034] Das 2. Werkzeugsegment 19 ist außenseitig
mit einer Wärmeisolierung 29 versehen.

[0035] Der bisher beschriebene Aufbau des oberen
1. Teilwerkzeugs 11 findet sich entsprechend auch
beim unteren 2. Teilwerkzeug 12, wobei entspre-
chende Bauteile mit den entsprechenden Bezugszei-
chen versehen sind. Das 1. Teilwerkzeug 11 und das
2. Teilwerkzeug 12 sind mit ihren Teilkavitäten 14 ein-
ander zugewandt und können zusammengefahren
werden, wobei die Teilkavitäten 14 ist geschlosse-
nem Zustand eine Formteilkavität K bilden (s. Fig. 2).

[0036] Das obere 1. Werkzeugsegment 11 unter-
scheidet sich vom unteren 2. Werkzeugsegment 12
im dargestellten Ausführungsbeispiel dadurch, dass
zusätzlich ein Zuführkanal 35 für Kunststoff-Partikel
P vorgesehen ist. Der Zuführkanal 35 umfasst einen
im 1. Werkzeugsegment 13 ausgebildeten 1. Zufuhr-
kanal-Abschnitt 17, der in der Teilkavität 14 mündet

und an seinem der Teilkavität 14 abgewandten Ende
in einen 2. Zuführungskanal-Abschnitt 25 übergeht,
der im 2. Werkzeugsegment 19 ausgebildet ist.

[0037] Anhand der Fig. 2 bis Fig. 4 soll ein Produk-
tionszyklus zur Herstellung eines aus einem Partikel-
schaum bestehenden Formteils erläutert werden. Zu-
nächst werden die beiden Teilwerkzeuge 11 und 12
aus dem in Fig. 1 dargestellten auseinander gefahre-
nen Zustand zusammengefahren, wobei die beiden
Teilkavitäten 14 die Formteilkavität K bilden. Die bei-
den 2. Werkzeugsegmente 19 der beiden Teilwerk-
zeuge 11 und 12 werden über das jeweilige 2. Tem-
periersystem 20 auf einer vorbestimmten Tempera-
tur gehalten, so dass die Temperatur der Wandung
der Dampfkammer 24 um maximal 5°C unterhalb
der Temperatur des Heißdampfes liegt und vorzugs-
weise zumindest der Temperatur des Heißdampfes
entspricht und besonders bevorzugt um zumindest
3°C und insbesondere um etwa 3°C bis 5°C über
der Temperatur des verwendeten Heißdampfes liegt.
Hierdurch wird die Kondensation des Heißdampfes
beim Eintreten in die Dampfkammer 24 vermieden.

[0038] Zunächst werden die beiden 1. Werkzeug-
segmente 13 der beiden Teilwerkzeuge 11 und 12
mittels der jeweiligen 1. Temperiersysteme 15 auf ei-
ne Temperatur erwärmt, die entweder der Tempe-
ratur des Heißdampfes entspricht oder geringfügig
oberhalb von dieser liegt.

[0039] Wenn die beiden 1. Werkzeugsegmente 13
und damit die Wandung der Formteilkavität 14 das
Temperaturniveau des Heißdampfes erreicht hat,
werden die Kunststoff-Partikel P durch den Zuführka-
nal 25 in die Formteilkavität K eingefüllt, wie es durch
den Pfeil P in Fig. 2 angedeutet ist.

[0040] Nach vollständiger Füllung der Formteilka-
vität K wird der Heißdampf aus den Dampferzeu-
gern 26 durch den jeweiligen Dampfzuführkanal 27
in die Dampfkammern 24 eingebracht und durch die
Dampfkanäle 18 in die Formteilkavität K eingeleitet,
wie es in Fig. 3 dargestellt ist. Durch die temperier-
ten Werkzeugsegmente kann der Heißdampf dabei
ohne zu kondensieren in die Formteilkavität K gelan-
gen und dort die Kunststoff-Partikel P verschweißen
oder versintern.

[0041] Nach erfolgter Verschweißung oder Versin-
terung der Kunststoff-Partikel P in der Formteilkavi-
tät K wird die Zuführung des Heißdampfes abgestellt
(s. Fig. 4) und die beiden 1. Werkzeugsegmente 13
der beiden Teilwerkzeuge 11 und 12 werden durch
das jeweilige 1. Temperiersystem 15 auf eine Ent-
formungstemperatur von beispielsweise 80°C abge-
kühlt (s. Fig. 4). Nach Erreichen der Entformungstem-
peratur öffnet die Vorrichtung 10 und das stabilisierte
Formteil kann entnommen werden. Es ist somit wie-
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der der in Fig. 1 dargestellte Zustand erreicht, von
dem aus der vorgenannte Zyklus nochmals abläuft.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung (10) zur Herstellung von aus einem
Partikelschaum bestehenden Formteilen, mit mehre-
ren Teilwerkzeugen (11, 12), die jeweils eine Teilka-
vität (14) aufweisen, wobei die Teilkavitäten (14) im
Zusammenwirken eine Formteilkavität (K) bilden, wo-
bei zumindest eines der Teilwerkzeuge (11, 12) einen
Zuführkanal (35), durch den Kunststoff-Partikel (P)
in die Formteilkavität (K) einbringbar sind, und eine
Dampfkammer (24) aufweist, aus der ein Heißdampf
durch zumindest einen Dampfkanal (18) in die Form-
teilkavität (K) einbringbar ist, dadurch gekennzeich-
net, dass das zumindest eine Teilwerkzeug (11, 12)
ein die Teilkavität (14) aufweisendes 1. Werkzeug-
segment (13) und ein die Dampfkammer (24) auf-
weisendes 2. Werkzeugsegment (19) umfasst, wo-
bei das 1. Werkzeugsegment (13) ein 1. Tempe-
riersystem (15) besitzt, mittels dessen das 1. Werk-
zeugsegment (13) auf eine vorbestimmte Tempera-
tur erwärmbar und/oder kühlbar ist, und wobei das 2.
Werkzeugsegment (19) ein 2. Temperiersystem (20)
besitzt, mittels dessen das 2. Werkzeugsegment (19)
auf eine vorbestimmte Temperatur erwärmbar und/
oder kühlbar ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zumindest zwei Teilwerkzeuge (11,
12) vorgesehen sind, die jeweils das 1. Werkzeug-
segment (13) und das 2. Werkzeugsegment (19) auf-
weisen.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das 1. Werkzeugsegment
(13) und das 2. Werkzeugsegment (19) durch ei-
ne wärmeisolierende Lage (30) voneinander getrennt
und/oder auf Abstand angeordnet sind.

4.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das 1. Temperier-
system (15) des 1. Werkzeugsegments (13) zumin-
dest einen in dem 1. Werkzeugsegment (13) ausge-
bildeten Fluidkanal (16) aufweist, der von einem Tem-
perierfluid durchströmbar ist.

5.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das 1. Temperier-
system (15) zumindest einen 1. Temperatursensor
(22) aufweist, der mit einer 1. Temperatursteuerung
(32) verbunden ist.

6.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das 2. Temperier-
system (20) des 2. Werkzeugsegments (19) zumin-
dest einen in dem 2. Werkzeugsegment (19) ausge-
bildeten Fluidkanal (21) aufweist, der von einem Tem-
perierfluid durchströmbar ist.

7.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass das 2. Temperier-
system (20) zumindest einen 2. Temperatursensor
(23) aufweist, der mit einer 2. Temperatursteuerung
(34) verbunden ist.

8.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass der Zuführkanal
(35) für die Kunststoff-Partikel zumindest einen im 1.
Werkzeugsegment (13) ausgebildeten 1. Zuführka-
nal-Abschnitt (17) und zumindest einen im 2. Werk-
zeugsegment (19) ausgebildeten 2. Zuführkanal-Ab-
schnitt (25) aufweist.

9.  Verfahren zur Herstellung von aus einem Par-
tikelschaum bestehenden Formteilen mit einer Vor-
richtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei
die Kunststoff-Partikel (P) in die Formteilkavität (K)
eingebracht werden und dort unter Zuführung von
Heißdampf aufgeschäumt und/oder versintert wer-
den, dadurch gekennzeichnet, dass das 2. Werk-
zeugsegment (19) mittels des 2. Temperiersystems
(20) auf einer Temperatur gehalten wird, die zumin-
dest der Temperatur des Heißdampfes entspricht,
dass das 1. Werkzeugsegment (13) vor oder wäh-
rend der Zuführung des Heißdampfes mittels des
1. Temperiersystems (15) auf eine Temperatur ge-
bracht wird, die zumindest der Temperatur des Heiß-
dampfes entspricht, und dass das 1. Werkzeugseg-
ment (13) nach dem Aufschäumen und/oder der Ver-
sinterung der Kunststoff-Partikel (P) in der Formteil-
kavität (K) mittels des 1. Temperiersystems (15) auf
eine Entformungstemperatur abgekühlt wird.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das 2. Werkzeugsegment (19) mittels
des 2. Temperiersystems (20) auf einer Temperatur
gehalten wird, die um zumindest 3°C oberhalb der
Temperatur des Heißdampfes liegt.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen



DE 10 2015 013 131 B4    2018.05.24

7/10
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